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Squadra Rotberg Statuten Version 2024 (ersetzen die Statuten der Gründung 2014) 
 
I. Name und Sitz 
 
Name  Art. 01  

 
Unter dem Namen ,,Squadra Rotberg” besteht eine 
Interessengemeinschaft von aktiven und passiven 
Motorsportlern. Die Squadra Rotberg ist ein Verein im 
Sinne von Art.60ff ZGB. 
 

Gründung Art. 02 Die Squadra Rotberg wurde am 13. November 2014 in 
Mariastein gegründet. 
 

Sitz Art. 03 Der Sitz befindet sich am Ort der jeweiligen 
Vereinsadresse, welche vom Vorstand bestimmt wird. 

 
 

  

II. Ziel und Zweck  
 
Zweck Art. 04 Die Squadra Rotberg bezweckt unter anderem: 

1. Gemeinschaft von aktiven und passiven 
Motorsportlern und Motorsportfreunden aus 
den Bereichen des historischen und des 
modernen Motorsports.  

2. Die Pflege von Kameradschaft, Geselligkeit 
und Sportsgeist.  

3. Die Durchführung von eigenen 
Veranstaltungen.  

4. Die Teilnahme an motorsportlichen 
Veranstaltungen im In- und Ausland sowie 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Veranstaltern.  

5. Gedankenaustausch und gegenseitige 
Beratung unter Mitgliedern.  

6. Vertretung der Interessen der Squadra 
Rotberg gegenüber anderen 
Motorsportlichen Organisationen, 
Institutionen und Verbänden.  

7. Einlösen der Gemeinschafts- 
Bewerberlizenz bei der nationalen Sport 
Behörde und deren zur Verfügungstellung 
an die Mitglieder.  

8. Der regelmassige Stammtisch.  
 

 
 

  

III. mittel  
 
Finanzen Art. 05 Zur Verfolgung der Vereinszwecke verfügt der Verein 

über folgende mittel:  
1. Mitgliederbeitrage  
2. Erträge aus eigenen Veranstaltungen  
3. Erträge aus dem Vereinsvermögen  
4. Spenden und Zuwendungen aller Art  
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Mitgliederbeiträge Art. 05.1 Die Mitgliederbeiträge werden jährlich durch die 

Generalversammlung festgelegt. 
 

 Art. 05.2 Mitglieder, welche nach dem 31. Juli des laufenden 
Jahres aufgenommen werden, zahlen die Hälfte des 
Jahresbeitrages. Ab dem 31. Oktober ist für das 
laufende Jahr kein Beitrag mehr fällig.  
 

 Art. 05.3 Die Mitgliederbeiträge sind jeweils 30 Tage nach 
erfolgter Rechnungsstellung fällig.  
 

 Art. 05.4 Ehrenmitglieder und aktive Vorstandsmitglieder sind 
vom Beitrag befreit.  
 

Haftung Art. 06 Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet 
ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die persönliche 
Haftbarkeit der Mitglieder für Verbindlichkeiten des 
Vereins ist ausgeschlossen. 
 

Vereinsjahr Art. 07 Das Vereinsjahr entspricht dem Kalenderjahr.  
 

 
 

  

IV. Mitgliedschaft 
 
Mitgliedschaft Art. 08 Die Squadra Rotberg besteht aus:  

1. Mitgliedern  
2. Ehrenmitgliedern  

 
Mitglieder Art. 08.1 Mitglied der Squadra Rotberg kann jede natürliche 

Person werden, welche Ziel und Zweck des Vereins 
anerkennt und zu fördern bereit ist. Die Mitglieder sind 
nur stimmberechtigt, wenn sie ihren Verpflichtungen 
gegenüber dem Verein nachgekommen sind.  
 

Ehrenmitglieder Art. 08.2 Zum Ehrenmitglied können Personen ernannt werden, 
welche sich in besonderem Masse für den Verein oder 
den Motorsport verdient gemacht haben. Auf Vorschlag 
des Vorstands kann die Generalversammlung die 
Ehrenmitgliedschaft verleihen. 
 

Aufnahme Art. 09 Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Vorstand zu 
richten. Der Vorstand entscheidet über die 
provisorische Aufnahme. Neue Vereinsmitglieder 
werden durch die nächstfolgende Generalversammlung 
definitiv aufgenommen 
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V. Erlöschen der Mitgliedschaft  
 
Löschung Art. 10 Die Mitgliedschaft erlischt durch: Austritt, Ausschluss, 

Streichung oder Tod.  
 

Austritt Art. 10.1 Der ordentliche Vereinsaustritt kann nur auf den Termin 
der Generalversammlung durch schriftliche Mitteilung 
an den Vorstand erfolgen. Für das angebrochene 
Vereinsjahr ist der volle Mitgliederbeitrag fällig.  
 

Streichung Art. 10.2 Der Vorstand kann Mitglieder, die ihren finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht 
nachgekommen sind nach erfolgloser Mahnung durch 
Vorstandsbeschluss streichen.  
 

Ausschluss Art. 10.3 Ein Ausschluss kann wegen unehrenhaftem 
Benehmen, Verstoss gegen die sportliche Fairness, 
Vereinsstatuten, Zuwiderhandlung gegen 
Vereinsinteressen oder aus anderen gravierenden 
Gründen erfolgen.  
Ausschlüsse werden durch Mehrheitsbeschluss des 
Vorstandes verordnet.  
Der Ausschluss wird dem Betreffenden per 
eingeschriebenem Brief mitgeteilt. Gegen diesen 
Ausschluss kann dieser innert 14 Tagen nach 
Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs an den 
Vorstand begründete Einsprache erheben. In diesem 
Falle entscheidet die Generalversammlung per 
Mehrheitsbeschluss abschliessend über den 
Ausschuss.  
Mitgliederantrage für Ausschlüsse sind schriftlich 
begründet an den Vorstand zu stellen. Bei Ablehnung 
durch den Vorstand kann die Behandlung durch die 
Generalversammlung verlangt werden.  
 
Ausserkraftgesetzter Artikel 10.3: 
Ein Ausschluss kann wegen unehrenhaftem Benehmen, Verstoss gegen die 

sportliche Fairness, Sportreglemente. Vereinsstatuten: Zuwiderhandlung 
gegen Vereinsinteressen oder aus anderen gravierenden Gründen erfolgen.  
Ausschlüsse werden durch Mehrheitsbeschluss des Vorstandes verordnet.  
Der Ausschluss wird dem Betreffenden per eingeschriebenem Brief 

mitgeteilt. Gegen diesen Ausschluss kann dieser innert 14 Tagen nach 
Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs an den Vorstand begründete 
Einsprache erheben. In diesem Falle entscheidet die Generalversammlung 

per Mehrheitsbeschluss abschliessend über den Ausschuss.  
Mitgliederantrage für Ausschlüsse sind schriftlich begründet an den 
Vorstand zu stellen. Bei Ablehnung durch den Vorstand kann die 

Behandlung durch die Generalversammlung verlangt werden.  

 
Meldung Art. 10.4 Bei Löschung eines Lizenznehmers kann die Meldung 

an die nationale Sportbehörde erfolgen.  
 

Beiträge Art. 10.5 Nach Austritt, Streichung oder Ausschluss bleiben die 
offenen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 
Verein bestehen und können auf dem Rechtsweg 
geltend gemacht werden.  
 

Vereinsvermögen Art. 10.6 Durch Austritt, Streichung oder Ausschluss entsteht 
kein Anspruch auf das Vereinsvermögen.  
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VI. Organisation  
 
Organe Art. 11 Die Organe der Squadra Rotberg sind:  

Die Generalversammlung  
Der Vorstand  
Die Kommissionen  
Die Rechnungsrevisoren 
 

Generalversammlung Art. 12 Die Generalversammlung ist das oberste Organ der 
Squadra Rotberg. Sie findet ordentlicherweise einmal 
jährlich im ersten Quartal des Jahres statt und wird vom 
Vorstand unter Bekanntgabe der Traktanden 
(mindestens 4 Wochen vor dem Termin) schriftlich 
einberufen. Traktandierungsanträge zuhanden der 
Generalversammlung sind bis spätestens 14 Tage vor 
der General Versammlung schriftlich an den vorstand 
einzureichen.  
 

Ausserordentliche 
Generalversammlung 

Art. 12.1 Der Vorstand oder 1/5 der Mitglieder können jederzeit 
die Einberufung einer ausserordentlichen 
Generalversammlung unter Angabe des zwecks 
verlangen.  
 

Geschäfte der 
Generalversammlung 

Art. 12.2 Der Generalversammlung obliegen folgende 
Geschäfte:  

1. Wahl der Stimmenzähler  
2. Wahl des Tagespräsidenten 
3. Genehmigung des Protokolls der letzten 

Generalversammlung  
4. Mutationen (Ein- und Austritte)  
5. Genehmigung des Jahresberichtes des 

Vorstands  
6. Genehmigung der Jahresrechnung und des 

Revisorenberichtes  
7. Entlastung des Vorstandes (einzeln oder in 

Globo)  
8. Beschlussfassung über Mitgliederantrage, 

welche gemäss art. 12 schriftlich eingereicht 
wurden.  

9. Wahl des Präsidenten  
10. Wahl des Kassiers  
11. Wahl des Sportchefs  
12. Wahl des Aktuars 
13. Wahl des Beisitzers 
14. Wahl der Rechnungsrevisoren  
15. Festsetzung des Jahresbeitrages  
16. Genehmigung des Jahresbudgets  
17. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms  
18. Beschlussfassungen über nicht traktandierte 

Geschäfte, welche erst in der Versammlung von 
Mitgliedern gestellt werden, benötigen die 
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Zustimmung der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. 

19. Beschlussfassung über Statutenänderungen.  
20. Beschlussfassung über die Auflösung des 

Vereins und der Verwendung des 
Liquidationserlöses.  

 
Ausserkraftgesetzter Artikel 12.2: 
Der Generalversammlung obliegen folgende Geschäfte: 

1. Wahl der Stimmenzähler  

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung  

3. Mutationen (Ein- und Austritte)  

4. Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstands  

5. Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes  

6. Entlastung des Vorstandes (einzeln oder in globo)  

7. Beschlussfassung über Mitgliederantrage, welche gemäss art. 12 

schriftlich eingereicht wurden.  

8. Wahl des Präsidenten  

9. Wahl des Kassiers  

10. Wahl des Sportchefs  

11. Wahl der Rechnungsrevisoren  

12. Festsetzung des Jahresbeitrages  

13. Genehmigung des Jahresbudgets  

14. Genehmigung des Tätigkeitsprogramms  

15. Beschlussfassungen über nicht traktandierte Geschäfte, weiche 

erst in der Versammlung von Mitgliedern gestellt werden, 

benötigen die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder. 4  

16. Beschlussfassung über Statutenänderungen.  

17. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und der 

Verwendung des Liquidationserlöses.  

Abstimmung Art. 12.3 Jede ordnungsgemäss einberufene 
Generalversammlung ist, unabhängig von der Anzahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 

 Art. 12.4 Die Mitglieder fassen die Beschlüsse zu den 
Traktanden 1 bis 8 und 15 bis 18 mit dem einfachen 
mehr der anwesenden Stimmberechtigten. 
 

 Art. 12.5 Beschlüsse zu Traktandum 19. Statutenänderung 
benötigen eine 2/3 Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten.  
 

 Art. 12.6 Das Traktandum 20. Auflösung des Vereins ist in 
Kapitel VII, art. 18 geregelt. 
 

 Art. 12.7 Die Beschlussfassung über sämtliche Traktanden 
erfolgt offen, sofern die Generalversammlung nicht mit 
einfacher Stimmmehrheit geheime Abstimmung über 
einzelne Traktanden beschliesst.  
 

Wahlen Art. 13 Über die Wahlvorschläge zu den Traktanden 9 bis 14 
wird einzeln und in alphabetischer Reihenfolge 
abgestimmt. Im ersten Wahlgang zählt das absolute 
Mehr der anwesenden Stimmberechtigten. Im zweiten 
Wahlgang zählt das relative Mehr. Erhalten im ersten 
Wahlgang mehrere Kandidaten das absolute Mehr, als 
Sitze zu besetzen sind, so sind die höchsten 
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Stimmzahlen zu Berücksichtigen. Bei Gleichheit von 
stimmen, der auf diese Weise ausscheidenden 
Kandidaten, ist der Wahlvorgang zu wiederholen.  

Vorstand Art. 14 Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern:  

• Präsident 

• Kassier  

• Sportchef 

• Aktuar 

• Beisitzer 
 
Der Vorstand ist bei Anwesenheit von wenigstens der 
aufgerundeten Hälfte der Vorstandsmitglieder 
beschlussfähig.  
 
 
Ausserkraftgesetzter Artikel 14: 

Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern: Präsident, Kassier und Sportchef. 
Der Vorstand ist bei Anwesenheit von wenigstens der aufgerundeten Hälfte 
der Vorstandsmitglieder beschlussfähig.  

 
 Art. 14.1 Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

  
 Art. 14.2 Der Vorstand ist das ausführende Organ des Vereins. 

Er führt die laufenden Geschäfte und vertritt den Verein 
nach aussen. Er vollzieht die Beschlüsse der 
Generalversammlung und verwaltet das 
Vereinsvermögen. In seine Befugnisse fallen alle 
Geschäfte und Handlungen, welche nicht durch 
Gesetz, Statuten oder Beschlüsse einem anderen 
Organ vorbehalten sind.  
 

 Art. 14.3 Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Er 
hat Anrecht auf Vergütung der effektiven Spesen. 
 

 Art. 14.4 Der Vorstand versammelt sich, so oft es die Geschäfte 
verlangen. Er organisiert sich in der Aufgabenverteilung 
selbständig.  
 

 Art. 14.5 Zeichnungsberechtigt für die Squadra Rotberg sind alle 
Vorstandsmitglieder. Für einschneidende belange 
betreffend der Squadra Rotberg müssen zwei 
Vorstandsmitglieder kollektiv unterzeichnen.  
 

 Art. 14.6 Der Kassier führt die Rechnung der Squadra Rotberg 
und haftet für die richtige Führung derselben.  
 

Kommissionen Art. 15 Der Vorstand kann Kommissionen bestellen, einzelnen 
Mitgliedern die Besorgung besonderer Geschäfte 
zuweisen und die Kompetenzen festlegen.  
 

Rechnungsrevisoren Art. 16 Aus den Reihen der Mitglieder werden zwei 
Rechnungsrevisoren sowie ein Ersatzrevisor durch die 
Generalversammlung für eine Amtsdauer von 2 Jahren 
gewählt. Die Revisoren und der Ersatzrevisor dürfen 
nicht dem Vorstand angehören. Sie überprüfen die 
Buchhaltung der Squadra Rotberg und erstellen jährlich 
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einen schriftlichen Bericht zu Händen der 
Generalversammlung. 
 
 
Ausserkraftgesetzter Artikel 14: 
Aus den Reihen der Mitglieder werden werden die Rechnungsrevisoren 

(welche nicht dem Vorstand angehören dürfen) durch die 
Generalversammlung für eine Amtsdauer von 2 Jahren gewählt. Nach 
Unterbruch von mindestens einer Amtsdauer sind sie wiederwählbar. Sie 

überprüfen die Buchhaltung der Squadra Rotberg und erstellen einen 
schriftlichen Bericht zu Händen der Generalversammlung. 

 
Mitgliederinfos Art. 17 Der Vorstand stellt sicher, dass die Mitglieder 

regelmassig über die aktuellen Vereinsaktivitäten 
informiert werden.  
 

 
 

  

VII. Auflösung des Vereins 
 
Auflösung Art. 18 Zur Auflösung des Vereins ist die Generalversammlung 

nur beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist dies 
nicht gegeben, so muss innerhalb von 30 Tagen eine 
weitere Generalversammlung schriftlich einberufen 
werden, welche dann mit zweidrittel Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten beschliesst. 
 

Vereinsvermögen Art. 19 Bei einer Auflösung des Vereins fällt das 
Vereinsvermögen an eine andere steuerbefreite 
Organisation, welche die gleichen, ähnliche oder 
humanitäre zwecke verfolgt. Die Verteilung des 
Vereinsvermögens unter den Mitgliedern ist 
ausgeschlossen.  
 

 
 

  

VIII. Inkrafttreten  
 
 Art. 20 Diese Statuten wurden durch die Generalversammlung 

vom 21. März 2024 in Kraft gesetzt und ersetzen die 
Statuten der Gründungsversammlung vom 13. 
November 2014 per sofort. 
 
Ausserkraftgesetzter Artikel 14: 
Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung angenommen und 
sind mit diesem Datum in Kraft getreten. 

 
   
Muttenz, 21. März 2024 

 


